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Änderungsantrag zu GSP.D-01

Von Zeile 131 bis 132 einfügen:
Parlaments oder als Bürgerbegehren zu einer konkreten Fragestellung eingesetzt
werden. Das soll auch auf Bundesebene möglich sein.

(neu 249) Demokratie bedeutet: Bürger*innen entscheiden selbst, durch Wahlen und
durch Abstimmungen. Ausgehend vom Leitbild einer mündigen und emanzipierten
Zivilgesellschaft können direktdemokratische Entscheidungen eine wertvolle
Ergänzung der parlamentarischen Demokratie sein – auch auf Bundesebene. Dabei
muss sichergestellt sein, dass die Abstimmenden über die Konsequenzen der
Entscheidung umfassend informiert und Minderheiten sowie Grundrechte von Anfang
an wirksam geschützt sind. Gut ausgestaltet können direktdemokratische Instrumente
den gesellschaftlichen Diskurs zum Wohle aller befördern und Konflikte befrieden.

Begründung

In den vergangenen Jahren ist das dreistufige Verfahren der direkten Demokratie
(Initiative, Begehren, Entscheid) auf kommunaler und Landesebene – vielfach auf
Betreiben der Grünen – eingeführt und erfolgreich genutzt worden. Dieser
Erfahrungsschatz hat Akzeptanz und uns nicht zuletzt Bündnispartner*innen im Ringen
um politischen Konsens und Mehrheiten gebracht und damit die repräsentative
Demokratie letztlich gestärkt. Wir meinen auch, dass diese Form der Beteiligung ein
wirksames Mittel ist, Entwicklungen von gefühlter Ohnmacht gegenüber politischen
Entscheidungen und Politikverdrossenheit zu begegnen und Vertrauen in die Politik
und gute Entscheidungen zu stärken. Diesen Weg müssen wir auch auf Bundesebene
frei machen und damit zeigen, dass Vertrauen keine Einbahnstraße ist.

Erlebnisse der letzten Jahre (Brexit, AfD etc.) können nicht das Instrument an sich in
Frage stellen, aber aufzeigen, wie diese Instrumente, wenn sie nicht gut durchdacht
sind und entsprechende Sicherungsmechanismen haben, parteitaktisch missbraucht
werden können. Das sollte uns aber nicht dazu bringen, direkte
Entscheidungsmöglichkeiten in Sachfragen zu verweigern und über Bord zu werfen.
Vielmehr gilt es, die Regelwerke für die Ausgestaltung der direkten Demokratie zu
verbessern.

Das Grundsatzprogramm ist der richtige Ort, um uns unserer Werte und Haltung zu
versichern: Wir standen und stehen – nicht zuletzt im Wissen um unsere eigene
Geschichte – für einen starken Parlamentarismus, ergänzt um Formen direkter und
partizipativer Demokratie. Denn Demokratie lebt von Vielfalt.
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